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Eingangsstempel

Wildgehege 
Anzeige der Wildtierhaltung 
Gemäß § 25 Tierschutzgesetz (BGBl. I Nr. 118/2004, Art. 2) 

Bezirksverwaltungsbehörde  

 
 
 

BH/E-10   

1.  Tierhalterin / Tierhalter

1.1 Allgemeine Daten Vorname   

Familienname / Nachname   

Geburtsdatum (Format TT.MM.JJJJ) 

1.2 Kontaktdaten E-Mail   

Telefon 

1.3 Anschrift Straße    Nummer  

PLZ    Ort 

1.4 Landwirtschaftlicher Betrieb  

 Nein  Ja Betriebsnummer (LFBIS-Nr.)  

Bitte vollständig ausfüllen und Zutreffendes auswählen (  = eine Auswahlmöglichkeit,  = mehrere Auswahlmöglichkeiten) 

Unterlagen bitte nur in Kopie vorlegen – Originale können nicht retourniert werden!

2.  Angaben zum Gehege

2.1 Allgemeine Daten Datum der Errichtung des Geheges  

Gesamtfläche des Geheges  ha 

Größe der Unterstandsflächen (Bäume, Sträucher)  m² 

Zusätzlicher Witterungsschutz (Überdachung) vorhanden  Nein  Ja:  m²

2.2 Ort des Geheges   Ist identisch mit der vorstehenden Anschrift (Punkt 1.3)

  Tiere werden hier gehalten: 
Straße    Nummer  

PLZ    Ort  

Grundstücks-Nummern / Katastralgemeinde 

 Ich zeige eine Wildtierhaltung an 

 Ich zeige die Beendigung der Wildtierhaltung an. (In diesem Fall sind nur Punkt 1. und 2. auszufüllen.)

Stand: März 2025

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/68525.htm
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4.  Angaben zur Haltung

4.1 Beschaffung und Höhe der Umzäunung 

4.2 Angaben zur Ausstattung  Suhle (Rot- und Schwarzwild) vorhanden  Ja  Nein 

Streumaterial (Schwarzwild) vorhanden   Ja  Nein 

Natürliches Fließgewässer vorhanden   Ja  Nein 

Gehegebuch vorhanden    Ja  Nein

3.  Wildarten

3.1 Folgende Wildarten werden gehalten 
 Damwild  Höchststückzahl 1  Stück 

 Rotwild  Höchststückzahl 1  Stück 

 Sikawild  Höchststückzahl 1  Stück 

 Davidshirsch  Höchststückzahl 1  Stück 

 Mufflon  Höchststückzahl 1  Stück 

 Schwarzwild  Höchststückzahl 1  Stück

1 Höchststückzahl an adulten Tieren im Sinne der Anlage 8 der 1. Tierhaltungsverordnung

• Gemäß § 25 Abs. 1 Tierschutzgesetz 2004 teile ich mit, dass ich ein Gehege zur Haltung von Schalenwild zur Zucht und 
Fleischgewinnung bewirtschafte.

• Die Beendigung der Wildtierhaltung ist binnen 14 Tagen der Behörde anzuzeigen.
• Ich habe die vorstehenden Daten wahrheitsgemäß angegeben und nehme zur Kenntnis, dass Kontrollen der Tierhaltung 

durch die Behörde jederzeit möglich sind.

   
  Unterschrift 
  Tierhalterin / Tierhalter

Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz.

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz
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